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Fraktionsantrag 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 0 7 4 2  
 
 
 

01.09.2022 

Fraktionsantrag öffentlich 

 
 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Verbandsversammlung beschließend 23.09.2022  

 
 
Betreff: Antrag der AfD-Fraktion zur Drucksache Nr. 14/0701 

Zielabweichungsverfahren nach §6 Abs.2 ROG i.V.m. §16 LPIG NRW vom 
Regionalplan für den Reg.bez. Arnsberg, Teilabschnitt Dortmund, auf dem 
Gebiet der Stadt Werne, ehem. Zechengelände 

 
 
Beschlussvorschlag
 
Im Zielabweichungsverfahren wäre eine umfassende Abwägung der Zielvorgabe des LEP 
NRW, Z 6.6-2 erforderlich gewesen. Hierbei wäre insbesondere die unmittelbare 
Anbindung an Allgemeine Siedlungsbereiche, die Umwelt-, Sozial- und 
Zentrenverträglichkeit sowie eine leistungsfähige, kurzwegige Anbindung an einen 
Verkehrsträger mit hoher Transportfähigkeit zu prüfen gewesen. 
Der vielfach erfolgte Verweis auf die nachfolgende Planungsebene wird seitens der AfD 
als unzureichend betrachtet. 
Die nochmalige Abwägung der genannten Sachverhalte wird beantragt. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ;  
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2023 2024 2025 2026 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsführer/in Fraktion/en 
Wilmshöver, Ulrike  Wilmshöver, Ulrike  Fraktion AfD 
Akt.zeichen   
  

 
Fraktionsvorsitzender AfD 
gez. Herr Wolfgang Seitz 

 
 


